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Beschlussübersicht
(Beschlussvorlage mit den bisherigen Beratungsergebnissen)

Beschlussvorlage
Gemeinde Bobitz

Federführend:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Einreicher:

VO/GV09/2010-333
öffentlich

09.09.2010
Bürgermeister

Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung zum B-Plan Nr. 8 
"Gewerbegebiet Glashagen" der Gemeinde Bobitz
Beratungsfolge:

Beratung Ö / N Datum Gremium

Ö 20.09.2010 Gemeindevertretung  Bobitz

Beschlussvorschlag:

1. Die Gemeindevertretung beschließt, den rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 8 
„Gewebegebiet Glashagen“ der Gemeinde Bobitz wie folgt zu ändern:

- Die verkehrliche Erschließung erfolgt über zwei Anbindungen an die 
Landesstraße 

- Änderung der Nutzung als Halle für Fischaufzucht und Fischverarbeitung mit 
Photovoltaikanlage auf dem Dach

- Zusammenlegung der einzelnen Baufelder zum einem Großen (40 x 180 m) unter 
Beibehaltung der Flächen für das Wohn- und Geschäftshaus und dem Schafstall

2. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen

Anlage/n:
- Auszug aus der Planzeichnung
- Auszug aus der Begründung

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums

Davon besetzte Mandate

Davon anwesend

Davon Ja- Stimmen

Davon Nein- Stimmen

Davon Stimmenthaltungen
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Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V

Beschlüsse:

20.09.2010 Gemeindevertretung  Bobitz
SI/09/GV09-42 Sitzung der Gemeindevertretung Bobitz
Über den Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung zum B-Plan Nr. 8 „Gewerbegebiet 
Glashagen“ der Gemeinde Bobitz wird abgestimmt.

Beschluss:

2. Die Gemeindevertretung beschließt, den rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 8 
„Gewebegebiet Glashagen“ der Gemeinde Bobitz wie folgt zu ändern:

- Die verkehrliche Erschließung erfolgt über zwei Anbindungen an die 
Landesstraße 

- Änderung der Nutzung als Halle für Fischaufzucht und Fischverarbeitung mit 
Photovoltaikanlage auf dem Dach

- Zusammenlegung der einzelnen Baufelder zum einem Großen (40 x 180 m) unter 
Beibehaltung der Flächen für das Wohn- und Geschäftshaus und dem Schafstall

2. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 13
davon besetzte Mandate: 11
davon Anwesende: 11
Ja- Stimmen: 11
Nein- Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -
Befangenheit nach § 24 KV M-V: -


